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9. Normativ Exportgewinnanteil des Betriebes in 
Prozent (für ausgewählte Kombinate und Be
triebe)

10. Normativ der Amortisationsabführung in Pro- 
s zent (für ausgewählte WB, Kombinate und 

Betriebe).
Volkswirtschaftliche Bercchnungskennziffcrn

1. Entwicklung der Grundfondsquote (auf Basis 
Warenproduktion)

2. Gesamtausgaben für Wissenschaft und Technik 
(untergliedert in Eigenmittel und Staatshaus
haltsmittel)

3. Automatisierungsgrad und Mechanisierungs
grad

4. Materialkostenintensität in Prozent
5. Spezifischer Materialeinsatz an Walzstahl, 

Kupfer und Aluminium
6. Schichtkoeffizient
7. Kapazitätszuwachs durch in Produktion zu 

überführende Investitionen
8. Export und Import in der Gliederung nach 

kapitalistischen Industrieländern und Entwick
lungsländern in VM

9. Export und Import in der Gliederung nach SW 
und NSW zu Industrieabgabepreisen/Betriebs- 
preisen bzw. zu Importabgabepreisen

10. Import, gegliedert nach UdSSR sowie ■ Wirt
schafts- und Währungsgebieten (wertmäßig 
— cif —) — nur für Bilanzorgane —

11. Import wichtiger Erzeugnisse' und Leistungen, 
gegliedert nach Wirtschaftsgebieten (in Menge 
bzw. in Menge und Wert — cif — je Erzeug
nis) — nur für Bilanzorgane —

12. Veränderung des Kreditvolumens
13. Beschäftigte für Forschung und Entwicklung 

gesamt, darunter Hochschulkader, Fachschul
kader

14. Zuführung von Hoch- und Fachschulabsolven- 
T ten aus dem Direktstudium

15. Aufnahme von Schulabgängern in die Berufs
ausbildung (ohne Berufsausbildung mit Ab
itur).

Um den mit der Planung verbundenen Verwal- 
tüngsaufwand für kleinere volkseigene Betriebe 
einzuschränken, erhalten diese eine reduzierte No
menklatur' staatlicher Plankennziffern und Staat-, 
licher Normative. Dabei ist zu sichern, daß die 
Planerfüllung exakt kontrolliert werden kann.
Für diese — von den WB, Kombinaten und Wirt
schaftsräten der Bezirke festzulegenden Betriebe — 
sind folgende staatliche Plankennziffern und staat
liche Normative nicht anzuwenden:
— Aufkommen an Sekundärrohstoffen,
— aufgabenbezogene ökonomische Vorgaben für 

Wissenschaft und Technik,
— im Planjahr zu beginnende Investitionsvorha

ben, darunter Automatisierungsvarhaben (ge
mäß zentraler Titelliste),

— Normativ für die Bildung des Fonds Wissen
schaft und Technik in Prozent,

— Normativ für den leistungsabhängigen Lohn
fondszuwachs,

— Normative Rate der Fondsrentabilität mit Tole
ranzen für WB und den Ministerien direkt un
terstellte Kombinate sowie Normativ der Ober
und Untergrenze der Fondsrentabilität für Er
zeugnisgruppen zur Anwendung des Industrie- 
preisregelsystems,

— Normativ Exportgewinnanteil des Betriebes in 
Prozent,

— alle volkswirtschaftlichen Berechnungskennzif
fern.

1.2. Die Staats- und Wirtschaftsorgane sind vcrpflich- 
» . das Gesamtvolumen der ihnen mit den staat

lichen Plankennziffcrn, staatlichen Normativen so
wie volkswirtschaftlichen Bcreclinungskcnnziffcrn 
übertragenen Leistungsaufgaben und Fonds des 
Voikswirtschaftsplancs 1971 auf die ihnen nach- 
geordneten Betriebe, volkseigenen Kombinate und 
Einrichtungen differenziert aufzuschlüsseln und ih
nen zu übergeben.
Um eine gezielte Leitungstätigkeit entsprechend 
den Erfordernissen der gebrauchswcrt- und wert
mäßigen Bilanzierung durch staatliche Planauflagen
zu gewährleisten, haben die Staats- und Wirt
schaftsorgane — soweit dies durch Bilanzentschei- 
dungen erforderlich wird — auch dann staatliche 
Planauflagen für die Betriebe (bzw. Kombinate 
und WB) festzulegen, wenn ihnen selbst hierfür 
keine zentrale Auflage erteilt wurde. Hierfür sind 
insbesondere die staatlichen Plankennziffern Nr. 7, 
8, 12, 14 und 15 anzuwenden. Es ist jedoch nie
mand berechtigt, ohne Zustimmung der Staatlichen 
Plankommission die Nomenklatur der staatlichen 
Plankennziffcrn, staatlichen Normative und volks
wirtschaftlichen Bcrcchnungskennziffern zu erwei
tern.
Die jeweils übergeordneten Organe haben dafür 
Sorge zu tragen, daß die volkseigenen Betriebe, 
Kombinate und Einrichtungen im eigenverantwort
lichen Planungsprozeß den Grundsätzen einer 
ordnungsgemäßen, bilanzierten und realen Planung 
gerecht werden.
Die Leiter der Staats- und Wirtschaftsorgane sowie 
der volkseigenen Betriebe, Kombinate und Einrich
tungen sind für die exakte Durchführung des 
Volkswirtschaftsplanes 1971, die Sicherung einer 
hohen Kontinuität und Stabilität der planmäßigen 
Reproduktion und für die Mobilisierung der Werk
tätigen zur Erfüllung und Übererfüllung der Plan
auflagen verantwortlich.
Auf der Grundlage des Volkswirtschaftsplanes 
haben die volkseigenen Betriebe, Kombinate und 
Einrichtungen die materielle, wertmäßige und 
finanzielle Bilanzierung durchzuführen und ihren 
Betriebsplan für 1971 auszuarbeiten.
Zur Sidierung einer kontinuierlichen Durchführung 
des Volkswirtschaftsplanes 1971 und einer wirk
samen Kontrolle über die Einhaltung der staat
lichen Planauflagen haben die Betriebe, Kombinate 
und Einrichtungen ihren Betriebsplan auf Monats- - 
aufgaben zumindest für die staatlichen Plankenn- 
ziffefn (ausgenommen die Kennziffern Nr. 3, 11, 17, 
18 und 19) aufzuglicdcrn. Der so ausgearbeitete 
Betriebsplan 1971 ist von den Betrieben, Kombi
naten und Einrichtungen, ihrem übergeordneten 
Organ vorzulegen.
Dieses prüft die Einhaltung der staatlichen Plan
auflagen, die ökonomische Richtigkeit der Monats
aufgliederung und bestätigt die Betriebspläne und 
übergibt den eigenen auf Monatsaufgaben aufge
gliederten Plan seinem zuständigen Minister zur 
Kontrolle über die Einhaltung der staatlichen Plan
auflagen.
Der vom jeweils übergeordneten Organ bestätigte 
Plan ist den zuständigen Stellen der Staatlichen 
Zentralverwaltung für Statistik zu übergeben. Die 
Minister übergeben den nach Monatsaufgaben ge
gliederten Plan ihres Bereiches der Staatlichen 
Plankommission, dem Ministerium der Finanzen 
und der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik 
für die Zwecke der Abrechnung, Analyse und Kon
trolle. Grundlage der Planabrechnung ist der^ be
stätigte Plan, gegliedert nach Monaten.
Der bestätigte Plan ist verbindlich. Die zur Er
füllung des Planes notwendigen ökonomischen Be
ziehungen zwischen den Betrieben sind durch Wirt
schaftsverträge zu regeln.


